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Henn & Fries Info 
 

* Termine Februar 2015 
* Termine März 2015 

* Bundesverfassungsgericht 
schafft Klarheit bei der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer 

* Minijobs: Bestandsschutz- und 
Übergangsregelungen laufen aus 

 
UNTERNEHMEN 
* Dauerfristverlängerung für Um-

satzsteuer 2015 beantragen 

* Freie Unterkunft oder freie Woh-
nung als Sachbezug ab 1.1.2015 

* Freie Verpflegung als Sachbezug 
ab 1.1.2015 

* Jahresmeldung ist früher abzu-
geben 

* Kein Übergang der Steuer-
schuldnerschaft auf den Leis-
tungsempfänger beim Einbau 
von Betriebsvorrichtungen 

* Keine Umsatzsteuer auf PKW-
Nutzung des Unternehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Betrieb 

* Umsatzsteuerliche Bemessungs-
grundlage für an Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer überlasse-
nen Firmenwagen 

* Zahlungsverzug – Höhe der 
Verzugszinsen 

Termine Februar 2015 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallen-
de Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Gewerbesteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Grundsteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Sozialversicherung6 25.2.2015 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum fol-
genden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächs-
te Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überwei-
sung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-

rung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5   Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.2.2015 bzw. 25.3.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallen-
de Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Umsatzsteuer4 10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 
Sozialversicherung6 27.3.2015 entfällt entfällt 

 

Termine März 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die 
Verschonungsregelungen im Erbschaftsteuergesetz für Be-
triebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und 
Anteile an Kapitalgesellschaften nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar sind. Gleichzeitig hat es deren weitere Anwendung 
bis zu einer Neuregelung angeordnet und den Gesetzgeber 
verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2016 eine Neurege-
lung zu treffen. 
Zwar liegt es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, 
kleine und mittlere Unternehmen, die in personaler Verantwor-
tung geführt werden, zur Sicherung ihres Bestands und zur 
Erhaltung der Arbeitsplätze steuerlich zu begünstigen. Die 
Privilegierung betrieblichen Vermögens ist jedoch unverhält-
nismäßig, soweit sie über den Bereich kleiner und mittlerer 
Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzu-
sehen. Sie bedarf insbesondere beim Übergang großer Unter-
nehmensvermögen der Korrektur. 
Ebenfalls unverhältnismäßig sind die Freistellung von Betrie-
ben mit bis zu 20 Beschäftigten von der Einhaltung einer Min-
destlohnsumme und die Verschonung betrieblichen Vermö-
gens mit einem Verwaltungsvermögensanteil bis zu 50 %. 
Nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs in seinem 
Vorlagebeschluss weisen weit über 90 % aller Betriebe in 
Deutschland nicht mehr als 20 Beschäftigte auf. Betriebe 
können daher fast flächendeckend die steuerliche Begünsti-
gung ohne Rücksicht auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen 
beanspruchen, obwohl der mit dem Nachweis und der Kontrol-
le der Mindestlohnsumme verbundene Verwaltungsaufwand 
nicht so hoch ist wie teilweise geltend gemacht wird. Sofern 
der Gesetzgeber an dem gegenwärtigen Verschonungskon-     
. 
 

zept festhält, wird er die Freistellung von der Lohnsum-
menpflicht auf Betriebe mit einigen wenigen Beschäftigten 
begrenzen müssen. 
Auch die Regelung über das Verwaltungsvermögen ist 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Ziele des Ge-
setzgebers, nur produktives Vermögen zu fördern und 
Umgehungen durch steuerliche Gestaltung zu unterbin-
den, sind zwar legitim und auch angemessen. Dies gilt 
jedoch nicht, soweit begünstigtes Vermögen mit einem 
Anteil von bis zu 50 % Verwaltungsvermögen insgesamt in 
den Genuss der steuerlichen Privilegierung gelangt. 
Die entsprechenden Vorschriften des Erbschaftsteuerge-
setzes sind insoweit verfassungswidrig, als sie Gestaltun-
gen zulassen, die zu nicht zu rechtfertigenden Ungleich-
behandlungen führen. Die genannten Verfassungsverstö-
ße haben zur Folge, dass die vorgelegten Regelungen 
insgesamt mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. 
Hinweis: Wer einen Steuerbescheid hat, muss sich auf-
grund des gesetzlichen Vertrauensschutzes keine Sorgen 
machen. Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsge-
richt eine großzügige Übergangsfrist ausgesprochen. Bis 
zum 30. Juni 2016 gilt das alte Recht grundsätzlich weiter. 
Alle bis dahin vom Finanzamt entschiedenen Übertragun-
gen könnten deshalb begünstigt werden. In der Zwischen-
zeit muss der Gesetzgeber allerdings Neuregelungen 
schaffen, die auf den heutigen Tag zurückwirken können. 
Das Gericht erlaubt dem Gesetzgeber, im Falle einer 
exzessiven Ausnutzung der Begünstigungen Unterneh-
mensübertragungen ab heute zu belasten. 
 

Bundesverfassungsgericht schafft Klarheit bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Minijobs: Bestandsschutz- und Übergangsregelungen laufen aus 
Zum 1.1.2013 hat der Gesetzgeber die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigte auf monatlich 450 Euro angeho-
ben. In diesem Zusammenhang verschoben sich auch die Verdienstgrenzen für versicherungspflichtige Beschäftigungen in der 
Gleitzone von ehemals 400,01 € bis 800,00 € auf 450,01 € bis 850 €. Für Arbeitnehmer, die vor dem 1. Januar 2013 zwischen 
400,01 € und 450,00 € verdient haben, bestand bis zum 31.12.2012 Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversiche-
rung. Für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge war die zu diesem Zeitpunkt geltende Gleitzonenformel anzuwen-
den. 
Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See weist auf den Wegfall der Übergangsregelungen für Beschäftigun-
gen in der Gleitzone zum 1.1.2015 hin.: 
· Aufgrund von Übergangsregelungen besteht für diese Arbeitnehmer seit dem 1.1.2013 weiterhin ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe der bisherigen Gleitzonenregelung. Obwohl die Voraussetzungen einer 
geringfügig entlohnten Beschäftigung (450 €-Minijob) vorliegen, sind die hierfür maßgeblichen Regelungen des Sozialversi-
cherungs- und Einkommensteuerrechts nicht anzuwenden. 

· Diese Übergangsregelung endet am 31.12.2014. Soweit das Beschäftigungsverhältnis über den 31.12.2014 hinaus unver-
ändert fortbesteht, ändert sich der sozialversicherungsrechtliche Status. 

· Ab dem 1.1.2015 wird aus der Beschäftigung in der Gleitzone eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (450 €-Minijob). 
· Zu diesem Zeitpunkt entfällt die Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung. In der Kranken- und Arbeitslosenversiche-

rung tritt Versicherungsfreiheit ein. Einzig die Rentenversicherungspflicht bleibt bestehen, allerdings gelten die Regelungen 
für 450 €-Minijobs. Das heißt, der Minijobber kann sich auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Der 
Arbeitnehmer ist bei der Krankenkasse ab- und bei der Minijob-Zentrale anzumelden. 

· Soweit der Status einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung über den 31.12.2014 erhalten bleiben soll, besteht bei 
den Arbeitsvertragsparteien Handlungsbedarf. Hierfür ist es erforderlich, die arbeitsvertraglichen Grundlagen in der Form 
abzuändern, dass sich die regelmäßige monatliche Vergütung ab dem 1.1.2015 auf über 450 € erhöht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Abschaffung der so genannten Abgabe-
Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie der Ver-
pflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet 
sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2015 auch für dieje-
nigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Voraus-

zahlungen) des Jahres 2014 mehr als 7.500 € betragen 
hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, 
kann das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe von 
Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlun-
gen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2014 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr 
als 7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmel-
dung Januar 2015 oder eines Antrags auf Dauerfristverlänge-
rung für 2015 bis zum 10.2.2015 der monatliche Voranmel-
dungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monat-
lich abgeben, können Fristverlängerung für 2015 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2015 einen Antrag beim Fi-
nanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind 
dann jeweils einen Monat später fällig. 
 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Son-
dervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der 
Vorauszahlungen für 2014 angemeldet und bis zum 
10.2.2015 geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird 
auf die am 10.2.2016 fällige Vorauszahlung für Dezember 
2015 angerechnet. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voran-
meldungszeitraum Januar 2015 grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgege-
ben werden müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonn-
tag oder Feiertag ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung 
entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte 
Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre 
weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein 
erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2015 zu 
stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter 
Antrag so lange gilt, bis der Unternehmer den Antrag zu-
rücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung wider-
ruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tä-
tigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der Tätig-
keit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat 
Voranmeldungszeitraum. 
 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2015 beantragen 
 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2015 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträ-
ge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis zu be-
rücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt ge-
führt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
· Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert 
freie Unterkunft 

Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Für den m² 
€ 

m² bei einfacher Ausstattung 
€ 

Alte und Neue 
Bundesländer 

223,00 7,43 3,92 3,20 

 
· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis 

bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. 
· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten 

belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15 % auf 189,55 €. 
· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 189,55 € im 

Monat (6,32 € kalendertäglich). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2015 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsver-
ordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten 
zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende 
gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Werte: 
 Monat 

€ 
Kalendertag 

€ 
Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 229,00 7,63 
Werte für teilweise Gewährung freier Verpfle-
gung 
Frühstück 49,00 1,63 
Mittag- u. Abendessen je 90,00 3,00 

 

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzu-
setzen: 
· 1,63 € für das Frühstück 
· 3,00 € für Mittag-/Abendessen. 

 

Die Jahresmeldung nach der Datener-
fassungs- und Übermittlungsverord-
nung (DEÜV) ist bis zum 15.2. des 
Folgejahres zu erstatten. Mit der Jah-
resmeldung für 2014 wird der Einzugs-
stelle für den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag (Krankenkasse) das im 
Jahr 2014 erzielte Arbeitsentgelt mitge-
teilt. Wichtig ist dabei vor allem, dass 
die Entgeltbeträge richtig eingeordnet 
werden. Dabei ist Folgendes zu beach-
ten: 
· Für jeden Mitarbeiter ist das ren-

tenversicherungspflichtige Bruttoar-
beitsentgelt bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Renten- und 
Arbeitslosenversicherung für 2014 
einzutragen. 

· Auch für kurzfristig beschäftigte 
Aushilfen ist eine Jahresmeldung 
abzugeben. Da diese Arbeitnehmer 
in der Sozialversicherung nicht bei-
tragspflichtig sind, ist als beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt 0 € anzu-
geben. Nur bei der Unfallversiche-
rung ist das tatsächliche Entgelt der  

 

Jahresmeldung ist früher abzugeben 

 kurzfristig Beschäftigten anzuge-
ben. 

· Geringfügig entlohnte Minijobber 
sind seit dem 1.1.2014 in der Ren-
tenversicherung versicherungs-
pflichtig. Diese Mitarbeiter stocken 
die Pauschale zur Rentenversi-
cherung 2014 bis zum vollen Bei-
tragssatz in der Rentenversiche-
rung auf, wenn sie keinen Be-
freiungsantrag gestellt haben. In 
der Jahresmeldung sind als Min-
destbemessungsgrundlage 175 € 
monatlich zu Grunde zu legen. 

· Das bedeutet: Liegt das monatli-
che Entgelt eines Mitarbeiters un-
ter 175 €, sind in der Jahresmel-
dung 175 € x 12 anzugeben. Ist 
der Minijobber von der Renten-
versicherungspflicht befreit, ist 
das tatsächlich verdiente Entgelt 
des Mitarbeiters mitzuteilen. 

· Für Mitarbeiter in der Gleitzone ist 
in der Jahresmeldung das nach 
der Gleitzonenformel für das Jahr  

 

 2014 ermittelte reduzierte Entgelt 
einzutragen. hat der Mitarbeiter 
aber auf die Anwendung der Gleit-
zonenregelung bei der Bemes-
sung der Rentenversicherungsbei-
träge verzichtet, muss das unge-
minderte Arbeitsentgelt als bei-
tragspflichtiges Bruttoarbeitsent-
gelt angegeben werden. 

Eine Jahresmeldung ist jedoch nur 
dann zu erstatten, wenn das Arbeits-
verhältnis über das Jahresende hin-
aus bis in das neue Jahr hinein un-
verändert weiter besteht. Ist wegen 
Beendigung oder Unterbrechung des 
Beschäftigungsverhältnisses zum 
31.12.2014 oder wegen eines Wech-
sels des Versicherungszweigs bzw. 
der Beitragsgruppe mit Wirkung vom 
1.1.2015 an ohnehin eine Abmeldung 
zum 31.12.2014 erstattet worden, 
braucht bei Fortbestehen des Be-
schäftigungsverhältnisses daneben 
keine Jahresmeldung erstattet zu 
werden. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, In-
standhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken 
dienen, kann es unter bestimmten Umständen dazu 
kommen, dass der unternehmerisch tätige Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer schuldet. Bauwerke sind hierbei 
unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden her-
gestellte Sachen. Betriebsvorrichtungen gehören nicht zu 
den Bauwerken. Sie haben gegenüber dem Bauwerk 
einen eigenständigen Zweck, haben keine Funktion für 
das Bauwerk, sondern sind lediglich dort untergebracht. 

Kein Übergang der Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger 
beim Einbau von Betriebsvorrichtun-
gen 

Wird ein dem Unternehmensvermögen zugeordneter PKW 
vom Unternehmer für private Zwecke genutzt, ist dies um-
satzsteuerlich relevant. Soweit vorsteuerbelastete Kosten 
angefallen sind, sind diese mit den auf den privaten Nut-
zungsanteil entfallenden Kosten der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen. 
Die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb sind nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs allerdings unternehme-
rische Fahrten und dienen nicht privaten Zwecken. 

Keine Umsatzsteuer auf PKW-Nutzung 
des Unternehmers für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betrieb 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für an Gesellschafter-Geschäftsführer überlas-
senen Firmenwagen 
Wird einem GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer ein Firmenwagen unentgeltlich auch für Privatfahrten überlassen und kein 
Fahrtenbuch geführt, hat er den Wert des Vorteils hierfür nach der sog. 1 %-Methode der Einkommensteuer zu unterwerfen. 
Gleichzeitig ist auch Umsatzsteuer abzuführen. Zur Bemessungsgrundlage hat der Bundesfinanzhof in einem neuen Urteil Stel-
lung genommen. 
Danach ist zunächst festzustellen, ob die Überlassung des Firmenwagens im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung des Ge-
schäftsführers steht oder seinen Grund im Gesellschaftsverhältnis hat. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Umsatzsteuerbe-
messungsgrundlagen, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. 
 
1. Beispiel: Überlassung aufgrund des Arbeitsverhältnisses 

Brutto-Listenpreis 30.000,00 € 
12 % hiervon als Bemessungsgrundlage brutto 3.600,00 € 
umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage netto 3.025,21 € 
19 % Umsatzsteuer 574,78 € 

 
2. Beispiel: Überlassung aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses 

Brutto-Listenpreis 30.000,00 € 
12 % hiervon 3.600,00 € 
20 % Abzug für nicht vorsteuerbehaftete Kosten - 720,00 € 
verbleiben netto 2.880,00 € 
19 % Umsatzsteuer hiervon 547,20 € 

 
Hinweis: Das Gericht folgt mit dem Urteil ausdrücklich der Auffassung der Finanzverwaltung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. 
Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbrau-
cherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über 
dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Be-
zugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjah-
res. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2012: 
 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %* 
1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 geschlossen wurden (und 
bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gel-
ten neue Regelungen. Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen 

Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage 

nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs. 
· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil 

des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug 
verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten 
des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz ex-
terner Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maxi-
mal 30 Tage dauern. 


